
PRÄSIDENTSCHAFTSWAHLEN UND WAHLEN ZUR NATIONALVERSAMMLUNG

27 NOVEMBER 2024

STECKEN SIE IHRE STIMME IN DIE WAHLURNEX

BESONDERE ABSTIMMUNGEN

Um sicherzustellen, dass kein 
Wahlberechtigter ausgeschlossen 
wird, sind Vorkehrungen getroffen 
worden, damit die Wähler, einschließlich 
derjenigen, die sich auf See oder im 
Ausland befinden, ihre Stimme am 13. 
November 2024 an ausgewiesenen Orten 
wie Walvis Bay, Lüderitz, Oranjemund 
und namibischen Auslandsvertretungen 
abgeben können, gemäß Abschnitt 64(2)
(a-c) des Wahlgesetzes (Gesetz Nr. 5 von 
2014).  Außerdem werden die Mitglieder 
der namibischen Verteidigungskräfte und 
der Polizei, die am 27. November 2024 
arbeiten, am 13. November 2024 wählen.

WAHL ZUR 
NATIONALVERSAMMLUNG

Bei diesen Wahlen wird ein 
Verhältniswahlsystem auf der Grundlage von 
Parteilisten angewandt. Jede politische Partei 
muss eine Liste mit mindestens zweiunddreißig 
(32) und höchstens sechsundneunzig (96) 
Kandidaten einreichen. 
Die Sitze werden auf der Grundlage der Quote 
der gültigen Stimmen pro Sitz gemäß Artikel 46 
(1) (a) der namibischen Verfassung vergeben.

Um die Anzahl der Sitze zu ermitteln, die eine 
politische Partei erhält, wird die Gesamtzahl 
der für diese Partei abgegebenen Stimmen 
durch die pro Sitz erforderliche Stimmenzahl 
geteilt.  Bei 824.929 Stimmen und 96 Sitzen 
wird die Quote beispielsweise wie folgt 
berechnet: 824.929 geteilt durch 96, was 
8.593 Stimmen pro Sitz ergibt. Die Anzahl der 
Sitze, die jede Partei erhält, wird bestimmt, 
indem ihre Gesamtstimmenzahl durch die 
Quote geteilt wird, wobei ein eventueller 
Stimmenüberschuss die Sitzverteilung in den 
folgenden Wahlgängen beeinflussen kann.

PRÄSIDENTSCHAFTSWAHLEN

Gemäß Artikel 28(2) der namibischen 
Verfassung wird der Präsident Namibias 
in direkter, allgemeiner und gleicher Wahl 
gewählt. Die Wahl erfolgt nach einem 
Pluralitätssystem, bei dem der siegreiche 
Kandidat mehr als fünfzig Prozent der 
Stimmen erhalten muss. 
Erreicht kein Kandidat diese Mehrheit 
im ersten Wahlgang, findet ein 
zweiter Wahlgang mit den beiden 
Spitzenkandidaten des ersten Wahlgangs 
statt. Der Kandidat, der in diesem zweiten 
Wahlgang die meisten Stimmen erhält, 
ist gewählt.

Alle registrierten Wähler werden aufgefordert, ihr demokratisches Wahlrecht bei den bevorstehenden Wahlen 
zum Präsidenten und zur Nationalversammlung auszuüben, die für den 27th November 2024 angesetzt sind.

1. Alle Wahllokale sind von 07.00 Uhr bis 21.00 
Uhr geöffnet. 

2. Menschen mit Behinderungen, werdende und 
stillende Mütter sowie ältere Menschen werden 
in den Warteschlangen bevorzugt behandelt.

3. Vergessen Sie nicht, Ihren Wählerausweis in 
das nächstgelegene Wahllokal mitzunehmen 
um Ihre Stimme abgeben zu können.  

4. Für die Präsidentschaftswahlen und die Wahlen 
zur Nationalversammlung kann ein Wähler in 
einem beliebigen Wahllokal in einem beliebigen 
Wahlbezirk wählen, unabhängig davon, ob er in 
diesem Wahlbezirk eingetragen ist oder nicht. 

5. Die Stimmabgabe erfolgt mit zwei 
getrennten Stimmzetteln - einem für die 
Präsidentschaftswahlen und einem für die 
Wahlen zur Nationalversammlung.

WICHTIGE INFORMATIONEN:

ZUTEILUNG VON SITZEN IN DER 
NATIONALVERSAMMLUNG

GEHEN SIE ZUR WAHL - IHRE STIMME ZÄHLT



Der Wahlbeauftragte stellt dem 
Wähler einen Stimmzettel aus.

Der Wähler markiert X auf dem 
Stimmzettel neben dem Kandidaten 

oder Partei seiner Wahl.

Der Wähler faltet den Stimmzettel.

Der Wähler legt den Stimmzettel in 
der Wahlurne ab und gibt so eine 

Stimme ab.

ABSTIMMUNG MIT EINEM BALLOTPAPIER

+264 61 376200 info@ecn.na

www.ecn.na


